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Das am 1.3.2026 in Kraft  getretene nö Sanierungsvereinfachungsgesetz (SanVG) brachte 
mit über 130 Einzeländerungen eine umfassende Novellierung der NÖ Bauordnung 
2014. Kernstück der Reform ist die Ablösung des bisherigen Anzeigeverfahrens durch 
ein vereinfachtes Bewilligungsverfahren, in dem Nachbarn grds keine Parteistellung zu-
kommt und reduzierte Antragsunterlagen erforderlich sind. Daneben werden zahlreiche 
Vorhaben – darunter die Errichtung von Batteriespeichern – bewilligungs- und melde-
frei gestellt. Wesentliche Erleichterungen betreff en die Bauführung im Bestand: Bei vor 
dem 1.2.2015 bewilligten Gebäuden können Aufstockungen, Abänderungen und Nut-
zungsänderungen unter erleichterten bautechnischen Anforderungen durchgeführt 
werden. Auch das Bauen im Bauwich wird liberalisiert, indem nunmehr auch Haupt-
gebäude(-teile) unter bestimmten Voraussetzungen im seitlichen und hinteren Bauwich 
errichtet werden dürfen. Schließlich wird die „Schwarzbauten-Amnestie“ auf bauliche 
Anlagen und das Grünland ausgeweitet.
Schlagworte: Anzeigepfl icht; Aufschließungsabgabe; Bauführung im Bestand; Bauwich; 
Baubewilligungsverfahren; Bebauungsdichte; Bebauungshöhe; Energieausweis; Fertigstel-
lungsanzeige; Gebäudehöhe; Genehmigungsfi ktion; Immissionsschutz; Nachbarrechte; 
Nachverdichtung; Ortsbildschutz; Parteistellung; Photovoltaik; Sanierung; Sanierungsver-
einfachungsgesetz; Schwarzbauten; Stellplätze; Stellplatz-Ausgleichsabgabe; vereinfachtes 
Bewilligungsverfahren; Vorbauten; Vorprüfung.
Rechtsnormen: §§ 14, 15, 16, 17, 18 Abs 1a, 23 Abs 4, 33a Abs 4, 33a Abs 8, 42a, 48a, 50, 
51, 53, 53a, 54 Abs 3a, 55 Abs 1a, 70 nö BauO 2014; § 49a oö BauO 1994; § 68 AVG.

I. Einleitung

Bereits im Sommer des vergangenen Jahres wurde der 
Entwurf einer Nov der NÖ Bauordnung 20141 (kurz: nö 
BauO) in den nö Landtag eingebracht. Der Entwurf 
zielte darauf ab, durch zeitgemäße rechtliche Rahmen-
bedingungen das Bauen und Sanieren leistbarer und 
einfacher zu gestalten.2 In der Folge nahm der Bau-Aus-
schuss des nö Landtags Mitte November 2025 bei der 
Behandlung des Entwurfs umfassende Änderungen vor. 
Am 20.11.2025 beschloss der nö Landtag das sog „NÖ 
Sanierungsvereinfachungsgesetz“ (SanVG). Das Gesetz 
wurde am 22.1.2026 kundgemacht und trat am 1.3.2026 
in Kraft .3

Die Nov umfasst über 130 Einzeländerungen der nö 
BauO und betrifft   nahezu alle Bereiche des Baurechts – 
von Bewilligungsverfahren über bautechnische Anfor-
derungen bis hin zu Abgabenregelungen. Trotz des Ver-
einfachungsziels stößt die Reform in der Baubranche 
auf Kritik, insb hinsichtlich der Umstellung von der An-
zeige- auf die Bewilligungspfl icht bestimmter Vorha-
ben.

Nachfolgend werden die wesentlichen Änderungen 
überblicksartig dargestellt.

II.  Entfall der Anzeigepfl icht – Einführung des 
vereinfachten Verfahrens

Eine wesentliche Neuerung durch das SanVG ist der 
Entfall des Anzeigeverfahrens und die Einführung eines 
vereinfachten Bewilligungsverfahrens. Während §  15 
nö BauO idF vor dem SanVG eine Liste anzeigepfl ichti-
ger Vorhaben enthielt, besteht die Norm seit Inkraft tre-

 1 LGBl 2015/1 idgF. 
 2 IA v 18.8.2025 zu Ltg-774/XX-2025, 1. 
 3 LGBl 2026/9. 
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ten des SanVG ausschließlich aus einer taxativen Auf-
zählung von Vorhaben, die dem vereinfachten Bewilli-
gungsverfahren unterliegen.

Obwohl viele der Vorhaben aus der „alten“ Liste an-
zeigepfl ichtiger Vorhaben in die „neue“ Liste übernom-
men wurden, gibt es seit 1.3.2026 auch wesentliche Än-
derungen:
• Einfriedungen, die keine baulichen Anlagen sind, 

waren vor Inkraft treten des SanVG anzeigepfl ichtig. 
Nach nunmehr geltender Rechtslage sind sie weder 
bewilligungs- noch meldepfl ichtig.

• Die (gesonderte) Anzeige- oder Bewilligungspfl icht 
der Abänderung oder Aufl assung von Pfl ichtstell-
plätzen entfi el mit dem SanVG, weil diese Teil des 
baurechtlichen Konsenses sind und eine Abände-
rung oder Aufl assung daher nur mit Konsensände-
rung bewilligt werden kann.4

• Die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten ab 1.000 Li-
ter außerhalb gewerblicher Betriebsanlagen unterlag 
vor dem SanVG dem „regulären“ Baubewilligungs-
verfahren.5 Seit 1.3.2026 ist dafür eine Bewilligung 
im vereinfachten Verfahren erforderlich.6

• Die Aufstellung von Folientunnels für Zwecke der 
Land- und Forstwirtschaft  und Gärtnerei ist nun-
mehr bewilligungs- und meldefrei.

• Die nachträgliche Herstellung einer Wärmedäm-
mung bei Gebäuden fällt seit Inkraft treten des 
SanVG als Sonderfall der Fassadensanierung7 unter 
die Meldepfl icht.8

• Freifl ächen-PV-Anlagen im Grünland unterliegen 
seit dem 1.3.2026 nur im Fall einer Engpassleistung 
über 100  kW dem vereinfachten Bewilligungsver-
fahren;9 nach alter Rechtslage galt eine Anzeige-
pfl icht ab über 50 kW.10

Die mit dem SanVG verbundene Anhebung der 
Schwelle für Freifl ächen-PV-Anlagen im Grünland ist 
zwar ein für den Ausbau von Erzeugungsanlagen auf 
Basis erneuerbarer Energie liberalisierender Schritt. 
Ihre praktische Relevanz für den gewerblichen Photo-
voltaikausbau bleibt jedoch begrenzt. Freifl ächen-PV-
Anlagen mit einer Engpassleistung von bis zu 100 kW 
erreichen regelmäßig weder die wirtschaft lich erforder-
liche Skalierung noch die für professionelle Projektent-
wickler maßgebliche Effi  zienz der Entwicklungs- und 
Transaktionskosten. Der mit der Projektentwicklung 
verbundene Planungs-, Vertrags- und Netzanschluss-
aufwand fällt  – unabhängig von der Anlagengröße  – 
weitgehend gleich an und lässt sich bei derart kleinen 
Anlagen nur schwer amortisieren. Die Neuregelung ad-

ressiert damit primär private Betreiber, land- und forst-
wirtschaft liche Betriebe und kleinere gewerbliche 
Eigenverbrauchsmodelle, während sie für den marktge-
triebenen, großvolumigen Ausbau von Freifl ächen-PV 
nur einen begrenzten Beitrag leistet.

Vorhaben, für die bisher vereinfachte Antragsunter-
lagen beizulegen waren,11 wurden in die Liste der Vor-
haben, die dem vereinfachten Baubewilligungsverfah-
ren unterliegen, aufgenommen:
• Errichtung eines Bauwerks bis 10 m2 überbauter Flä-

che und bis 3 m Höhe;12

• Errichtung einer Einfriedung bis 3  m Höhe oder 
einer oberirdischen baulichen Anlage gebäudeähn-
licher Verwendung bis 50 m2 und bis 3 m Höhe;13

• Abänderung eines Bauwerks, wenn dadurch Brand-
schutz, Belichtung/Belüft ung, Trinkwasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung oder Nachbarrechte be-
einträchtigt werden könnten oder ein Widerspruch 
zum Ortsbild möglich ist;14

• Aufstellung oder Austausch eines Heizkessels bis 
400 kW Nennwärmeleistung einschließlich automa-
tischer Brennstoffb  eschickung.15

§ 15 Z 13 lit b nö BauO stellt seit Inkraft treten des 
SanVG klar, dass für (i) die Aufstellung und den Aus-
tausch thermischer Solaranlagen, PV-Anlagen und 
Wärmepumpen, (ii) die Anbringung von TV-Satelliten-
antennen und Klimaanlagen an Bauwerken sowie (iii) 
die Aufstellung freistehender Rankgerüste eine Bewilli-
gungspfl icht im vereinfachten Verfahren nur für von 
allgemein zugänglichen Bereichen einsehbare Flä-
chen und Gebäudeteile besteht. Der Begriff  „Flächen“ 
umfasst auch die Bauwiche.16

§ 18 Abs 1a nö BauO regelt die Anforderungen an die 
Unterlagen für vereinfachte Verfahren und stellt klar, 
dass auch das vereinfachte Verfahren ein Bewilligungs-
verfahren iSd nö BauO ist und die Verfahrensvorschrif-
ten des Abschnitts  D der nö BauO grds anwendbar 
sind.17 Eine zentrale Neuerung besteht darin, dass im 
vereinfachten Bewilligungsverfahren nachstehende 
Unterlagen nicht beizulegen sind:
• Nachweis des Fahr- und Leitungsrechts;18 und
• Bautechnische Unterlagen, dh (i) Bauplan, (ii) Bau-

beschreibung, (iii) Beschreibung der Abweichung 
von technischen Bauvorschrift en, (iv) planliche Dar-
stellung der Vorkehrung zur Entsprechung der 

 4 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 
15. 

 5 § 14 nö BauO idF vor dem SanVG. 
 6 § 15 Z 5 nö BauO. 
 7 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 

17. 
 8 § 16 Z 8 nö BauO. 
 9 § 15 Z 8 nö BauO. 
 10 § 15 Abs 1 Z 2 lit e nö BauO idF vor dem SanVG. 

 11 § 18 Abs 1a nö BauO idF vor dem SanVG. 
 12 § 15 Z 9 nö BauO. 
 13 § 15 Z 10 nö BauO. 
 14 § 15 Z 11 nö BauO. 
 15 § 15 Z 12 nö BauO; die Aufstellung oder der Austausch 

eines Heizkessels mit einer Nennwärmeleistung von mehr 
als 400 kW ist hingegen bewilligungspfl ichtig nach § 14 Z 4 
nö BauO. 

 16 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 
14. 

 17 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 
22. 

 18 § 18 Abs 1a Z 1 iVm Abs 1 Z 2 nö BauO. 
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Grundanforderungen an Bauwerke19 und Nachweis 
über die Eignung dieser Vorkehrungen, (v) Teilungs-
plan, (vi) Darstellung des Bezugsniveaus sowie (vii) 
Lagepläne, Schnitte und eine Beschreibung des 
Gegenstands und Umfangs des Bauvorhabens.20

Vor diesem Hintergrund erscheint das Ersetzen des 
Anzeigeverfahrens durch das vereinfachte Bewilli-
gungsverfahren aus Gründen der Verfahrenspraktikabi-
lität nur eingeschränkt als Vereinfachung. Wenngleich 
im vereinfachten Verfahren die Beibringung der soeben 
genannten Unterlagen nicht erforderlich ist, steht dem 
gegenüber, dass bereits das frühere Anzeigeverfahren 
nach § 15 Abs 3 nö BauO idF vor dem SanVG nur einen 
sehr reduzierten Unterlagenumfang verlangte. Danach 
waren der Anzeige lediglich eine zur Beurteilung des 
Vorhabens ausreichende, maßstäbliche Darstellung und 
Beschreibung des Vorhabens anzuschließen; zusätzliche 
Unterlagen – etwa Energieausweis, Nachweise alternati-
ver Energiesysteme oder Zustimmungen des Grund-
eigentümers  – waren nur fallweise und anlassbezogen 
vorzulegen. In der Praxis war das Anzeigeverfahren da-
her ein niederschwelliges, formal schlankes Instrument, 
das insb bei einfach gelagerten Bauvorhaben mit gerin-
gem Konfl iktpotenzial eine rasche behördliche Abwick-
lung ermöglichte. Die nunmehrige Umstellung auf ein – 
wenn auch vereinfachtes  – Bewilligungsverfahren be-
deutet demgegenüber einen qualitativen Systemwech-
sel, der trotz reduzierter Unterlagenpfl ichten weiterhin 
die Durchführung eines formellen Bewilligungsverfah-
rens voraussetzt. Ob die Abschaff ung des Anzeigever-
fahrens insgesamt zu einer spürbaren administrativen 
Vereinfachung führt, wird die Zukunft  zeigen.

Eine wesentliche Änderung betrifft   die Parteistellung 
von Nachbarn. Im vereinfachten Bewilligungsverfahren 
kommt Nachbarn grds keine Parteistellung zu.21 Ausge-
nommen ist die Abänderung eines Bauwerks, wenn da-
durch Brandschutz, Belichtung/Belüft ung, Trinkwasser-
versorgung, Abwasserbeseitigung oder Nachbarrechte 
beeinträchtigt werden könnten oder ein Widerspruch 
zum Ortsbild möglich ist.22 Für diese Vorhaben kann 
jedoch die Zustimmung der Nachbarn eingeholt wer-
den, wodurch sie ihre Parteistellung verlieren.23

Die grds Ausnahme der Nachbarn von der Parteistel-
lung im vereinfachten Bewilligungsverfahren ist im 
Hinblick auf die Verfahrensbeschleunigung konsequent 
und sachgerecht, weil dadurch die Einbindung zusätz-
licher Verfahrensparteien und das damit verbundene 
Risiko von Verzögerungen, insb durch Einwendungen 
und Rechtsmittel, entfällt. Die Gegenausnahme, wo-
nach Nachbarn bei bestimmten Abänderungen von 
Bauwerken doch Parteistellung zukommt, trägt dem-
gegenüber dem erhöhten Konfl ikt- und Schutzpotenzial 
dieser Vorhaben Rechnung. Allerdings relativiert diese 

Diff erenzierung den Beschleunigungseff ekt insoweit, 
als gerade in diesen Fällen wieder mit einer verlänger-
ten Verfahrensdauer zu rechnen ist. Die Möglichkeit, 
durch Einholung der Nachbarzustimmung die Partei-
stellung entfallen zu lassen, wirkt dem zwar entgegen, 
verlagert den zeitlichen und organisatorischen Auf-
wand jedoch teilweise aus dem behördlichen Verfahren 
in das Vorfeld der Antragstellung und führt damit nicht 
zwingend zu einer insgesamt kürzeren Verfahrensab-
wicklung.

Vorhaben, die im vereinfachten Verfahren zu bewilli-
gen sind, können mit Vorhaben, die im regulären Ver-
fahren zu bewilligen sind, gemeinsam behandelt wer-
den, sofern sie gemeinsam eingereicht werden.24 Die 
Behörde kann in einem Bescheid entscheiden.25

Schließlich wurde die Fertigstellungsanzeige von 
Vorhaben im vereinfachten Verfahren geändert. Fol-
gende Unterlagen sind nicht anzuschließen:
• ein Lageplan mit der Bescheinigung des Bauführers 

oder der Eintragung der Vermessungsergebnisse 
über die lagerichtige Ausführung des Bauvorhabens 
bei einem Neu- oder Zubau eines Gebäudes (ausge-
nommen Aufstockung und Dachausbau);26

• Angaben über meldepfl ichtige Abweichungen;27

• eine Bescheinigung des Bauführers oder im Fall der 
unterlassenen Bekanntgabe des Bauführers eine Be-
scheinigung eines zur Überwachung befugten Fach-
manns, der die Ausführung des Bauwerks überwacht 
hat, über die bewilligungsgemäße Ausführung;28 
und

• der Nachweis über die Herstellung des Bezugs-
niveaus.29

III. Erweiterung meldepfl ichtiger Bauvorhaben

§ 16 nö BauO zu meldepfl ichtigen Vorhaben bleibt weit-
gehend unverändert. Die taxative Liste meldepfl ichtiger 
Vorhaben wurde jedoch um folgende Vorhaben ergänzt:
• Heizungsanlagen mit elektrischer Widerstandshei-

zung mit einer Nennleistung von mehr als 70 kW;30

• die Herstellung von Ladepunkten für Elektrofahr-
zeuge mit einer Ladeleistung von mehr als 22 kW in 
Garagen und Parkdecks, ausgenommen Ladepunkte 
in ebenerdigen eingeschoßigen Garagen mit einer 
Nutzfl äche von nicht mehr als 250 m2;31 und

• die Sanierung von Fassaden einschließlich der Än-
derung von Fassadensystemen, sofern sie nicht einer 
Bewilligungspfl icht im vereinfachten Verfahren 
unterliegt.32

 19 § 43 nö BauO. 
 20 § 18 Abs 1a Z 1 iVm Abs 1 Z 3 nö BauO. 
 21 § 6 Abs 1 nö BauO. 
 22 § 6 Abs 1 iVm § 15 Z 11 nö BauO. 
 23 § 6 Abs 6 iVm § 15 Z 11 nö BauO. 

 24 § 21 Abs 4a nö BauO. 
 25 § 23 Abs 2a nö BauO. 
 26 § 30 Abs 5 iVm Abs 2 Z 1 nö BauO. 
 27 § 30 Abs 5 iVm Abs 2 Z 2 nö BauO. 
 28 § 30 Abs 5 iVm Abs 2 Z 3 nö BauO. 
 29 § 30 Abs 5 iVm Abs 2 Z 5 nö BauO. 
 30 § 16 Abs 1 Z 1 nö BauO. 
 31 § 16 Abs 1 Z 6a nö BauO. 
 32 § 16 Abs 1 Z 8 nö BauO. 
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Für die Herstellung von Ladepunkten für Elektro-
fahrzeuge mit einer Ladeleistung von mehr als 22 kW in 
Garagen und Parkdecks ist der Meldung ein Brand-
schutzplan anzuschließen.33

IV.  Erweiterung bewilligungs- und meldefreier 
Vorhaben

Aufgrund des Entfalls des Anzeigeverfahrens entfi el 
auch die Bezugnahme auf anzeigepfl ichtige Vorhaben 
in der Überschrift  des § 17 nö BauO. Die Rechtsnorm 
listet nunmehr ausschließlich bewilligungs- und melde-
freie Vorhaben. Die Liste wurde um folgende Vorhaben 
erweitert:
• der Austausch von Türen und Fenstern einschließ-

lich vertikaler bodengerichteter Fensterfl ächenver-
größerungen, wenn sich der Austausch und die Ver-
größerung nicht erheblich auf die von allgemein 
zugänglichen Bereichen wahrnehmbare äußere Ge-
stalt des Bauwerks auswirken;34

• die Herstellung von Sonnenschutzeinrichtungen bis 
50 m2 überbaute Fläche sowie deren Anbringung an 
Bauwerken;35

• die Aufstellung von Gartenhütten (vor Inkraft treten 
des SanVG unterlagen hingegen „bloß“ Gerätehütten 
keiner Bewilligungs-, Anzeige- und Meldepfl icht);36

• die vormals anzeigepfl ichtige Aufstellung von be-
gehbaren Folientunnels im Grünland für die Zwecke 
der Land- und Forstwirtschaft  oder Gärtnerei;37

• die eingeschossige Aufstellung nicht konditionierter 
Container mit einem maximalen Volumen von ins-
gesamt 260  m3 (das entspricht etwa drei Stück 
45-Fuß-High-Cube Containern);38

• die Aufstellung von Batteriespeichern;39 und
• die befristete Änderung des Verwendungszwecks 

von Bauwerken im Katastrophenfall für die Dauer 
ihres Bedarfs.40

Besonders erfreulich ist die bewilligungs- und mel-
defreie Aufstellung von Batteriespeichern, die eine zen-
trale systemische Rolle im Stromnetz einnehmen, in-
dem sie kurzfristige Erzeugungs- und Lastschwankun-
gen ausgleichen, die Netzstabilität erhöhen und den 
Netzausbaubedarf reduzieren können. Gerade im Zu-
sammenhang mit dem zunehmenden Anteil volatiler 
erneuerbarer Erzeugung ermöglichen Batteriespeicher 
eine zeitliche Entkoppelung von Erzeugung und Ver-
brauch und leisten damit einen wesentlichen Beitrag 
zur Versorgungssicherheit und Systemintegration er-
neuerbarer Energien. Die Bewilligungs- und Meldefrei-
stellung trägt diesem energiewirtschaft lichen Nutzen 

Rechnung, indem sie den raschen Ausbau dieser für die 
Energiewende zentralen Infrastruktur erleichtert.

V. Ausweitung des Vorprüfungsumfangs

Während die Baubehörde schon bisher im Rahmen der 
Vorprüfung bewilligungspfl ichtiger Bauvorhaben nach 
§ 14 nö BauO prüfen musste, ob dem Bauvorhaben eine 
Bestimmung der nö BauO selbst, des nö ROG 201441, 
der nö Aufzugsordnung 201642, des nö Kleingartenge-
setzes43, des nö Kanalgesetzes 197744 oder einer Durch-
führungsverordnung zu einem dieser Gesetze entgegen-
steht, muss sie nunmehr auch prüfen, ob einem Vorha-
ben eine Bestimmung des nö Wasserleitungsanschluss-
gesetzes 197845 entgegensteht.46

VI.  Möglichkeit zur Abänderung oder Aufh ebung 
vorgeschriebener Aufl agen

§ 23 Abs 4 nö BauO normiert neu, dass im Baubewilli-
gungsbescheid vorgeschriebene Aufl agen abzuändern 
oder aufzuheben sind, wenn und soweit die Vo-
raussetzungen für ihre Vorschreibung nicht mehr vor-
liegen. Dies setzt einen begründeten Antrag des durch 
die Aufl age Verpfl ichteten oder seines Rechtsnachfol-
gers voraus.47

Können die von der Abänderung oder Aufh ebung 
betroff enen Aufl agen subjektiv-öff entliche Rechte von 
Nachbarn berühren, sind diese dem Verfahren im Rah-
men eines Parteiengehörs beizuziehen. Auch ihnen ist 
der Bescheid zuzustellen.48 Das gilt unabhängig davon, 
ob die Nachbarn im ursprünglichen Bewilligungsver-
fahren oder im Rahmen des Parteiengehörs Einwen-
dungen erhoben haben.49

Aus den Erl zum SanVG ergibt sich, dass der Gesetz-
geber mit dieser Bestimmung auf praktische Vollzugs-
probleme reagiert, die sich aus fortgeltenden, rechts-
kräft igen Aufl agen ergeben, deren sachliche Rechtferti-
gung infolge gesetzlicher Änderungen oder technischer 
Weiterentwicklungen weggefallen ist. Die bisherigen 
Möglichkeiten, derartige Aufl agen zu korrigieren, wa-
ren auf die allgemeinen Bestimmungen des § 68 AVG50 
verwiesen und damit mit erheblichen rechtlichen Unsi-
cherheiten verbunden, weil deren Anwendung zahlrei-
che komplexe Fragestellungen aufwirft  und selbst unter 

 33 § 16 Abs 4 nö BauO. 
 34 § 17 Z 3a nö BauO. 
 35 § 17 Z 6 nö BauO. 
 36 § 17 Z 8 nö BauO. 
 37 § 17 Z 8a nö BauO. 
 38 § 17 Z 8b nö BauO. 
 39 § 17 Z 14 nö BauO. 
 40 § 17 Z 24 nö BauO. 

 41 LGBl 2015/3 idgF. 
 42 LGBl 2017/9 idgF. 
 43 LGBl 8210-0 idgF. 
 44 LGBl 8230-0 idgF. 
 45 LGBl 6951-0 idgF. 
 46 § 20 Abs 1 Z 7 nö BauO. 
 47 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 

26. 
 48 § 23 Abs 4 nö BauO. 
 49 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 

26. 
 50 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, 

BGBl 1991/51 idgF. 
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Berücksichtigung der verwaltungsgerichtlichen Judika-
tur oft mals keine eindeutigen Lösungen zulässt.51 § 23 
Abs  4 nö BauO schafft   insoweit eine spezielle, klar 
strukturierte Rechtsgrundlage, die eine Anpassung 
überholter Aufl agen ermöglicht und damit einen we-
sentlichen Beitrag zur Rechtssicherheit, Vollzugstaug-
lichkeit und Aktualität baurechtlicher Konsense leistet.

VII.  Sonderverfahrensbestimmungen für thermische 
Solaranlagen, PV-Anlagen und Wärmepumpen

Für folgende Vorhaben gilt nunmehr eine von der gene-
rellen, drei Monate betragenden Entscheidungsfrist52 
abweichende, kürzere Entscheidungsfrist: die Aufstel-
lung oder der Austausch von thermischen Solaranlagen 
oder PV-Anlagen jeweils bis zu einer Leistung von max 
100 kW oder von Wärmepumpen mit einer Nennleis-
tung von weniger als 50 MW oder deren Anbringung an 
Bauwerken. Über Anträge auf baubehördliche Bewilli-
gung der genannten Vorhaben hat die Baubehörde53 in-
nerhalb eines Monats ab dem Datum der Bestätigung 
der Vollständigkeit des Antrags zu entscheiden.54

Für thermische Solaranlagen und PV-Anlagen je-
weils bis zu einer Leistung von max 100 kW wird zudem 
eine Genehmigungsfi ktion gesetzlich verankert. Er-
folgt die Entscheidung der Behörde über einen Antrag 
auf baurechtliche Bewilligung dieser Vorhaben nicht 
innerhalb eines Monats, gilt die Genehmigung ex lege 
als erteilt, wenn die Leistung der Anlage die bestehende 
Kapazität des Anschlusses an das Verteilernetz nicht 
übersteigt.55

Diese Sonderverfahrensbestimmungen sind eine 
zielgerichtete Anpassung des baurechtlichen Verfah-
rensrechts an die Vorgaben der RED III56 und sind aus 
Sicht des Bauwerbers insgesamt positiv zu bewerten.57 
Durch die Verkürzung der Entscheidungsfrist auf einen 
Monat und die gesetzliche Verankerung einer Geneh-
migungsfi ktion für thermische Solaranlagen und 
Photovoltaikanlagen bis 100 kW wird den unionsrecht-
lichen Anforderungen an beschleunigte und verein-
fachte Genehmigungsverfahren Rechnung getragen 
und ein klar strukturierter, zeitlich determinierter Ver-
fahrensrahmen für diese Vorhaben geschaff en.

VIII. Energieausweis- und Anlagendatenbank

Die Verpfl ichtung zur Eintragung der Überprüfungs-
berichte in die Anlagendatenbank durch befugte Fach-
leute war bereits vor dem SanVG in § 33a Abs 4 iVm 
§ 33a Abs 8 nö BauO geregelt. § 33a Abs 4 nö BauO 
stellt nunmehr klar, dass die Anlagendaten und die 
Prüfb erichte über die periodischen Überprüfungen 
innerhalb einer vierwöchigen Frist ab Fertigstellung 
der Anlagen bzw Durchführung der Überprüfungen 
einzutragen sind.

IX. Verschärfungen bei Abgaben

Die Gemeinde, innerhalb der sich ein Grundstück im 
Bauland befi ndet, muss dem jeweiligen Eigentümer des 
Grundstücks im Bauland eine Aufschließungsabgabe 
vorschreiben, wenn mit Erlassung des letztinstanzli-
chen Bescheids der Behörde (i) ein Grundstück oder 
Grundstücksteil zum Bauplatz erklärt oder (ii) eine 
Baubewilligung für die erstmalige Errichtung eines Ge-
bäudes oder einer großvolumigen Anlage auf einem 
Bauplatz erteilt wird.58 Neu ist, dass bei Vorschreibung 
der Aufschließungsabgabe die entrichteten Teilbeträge 
jeweils anteilsmäßig zu berücksichtigen sind, wenn die 
Grenzen von Grundstücken, für die eine Vorauszahlung 
geleistet wurde, geändert werden.59

Die Aufschließungsabgabe wird weiterhin aus dem 
Produkt von Berechnungslänge, Bauklassenkoeffi  zi-
ent und Einheitssatz errechnet.60 Mit dem SanVG ent-
fällt jedoch die Bezugnahme auf die Geschoßfl ächen-
zahl bei der Ermittlung des Bauklassenkoeffi  zienten. 
Die Geschoßfl ächenzahl wird infolge der Aufl assung 
der Bebauungsweise der freien Anordnung lediglich 
als Ausdruck der Bebauungsdichte fortgeführt und ist 
daher für die Beurteilung der höhenbezogenen Aus-
nutzbarkeit eines Grundstücks keine sachgerechte Be-
messungsgrundlage mehr. Sie entfällt daher als Be-
zugspunkt für die Ermittlung des Bauklassenkoeffi  zi-
enten, um die bestehende Systemwidrigkeit zu besei-
tigen.61

Bisher mussten Eigentümer von Bauwerken eine 
Stellplatz-Ausgleichsabgabe für Kraft fahrzeuge auch 
dann entrichten, wenn sie verpfl ichtet waren, Stellplätze 
für Kraft fahrzeuge herzustellen, diese jedoch ersatzlos 
aufgelassen wurden und eine Neuherstellung nicht 
mehr möglich war.62 Diese Bestimmung entfällt, weil 
auch die (gesonderte) Anzeige- bzw Bewilligungspfl icht 
der Abänderung oder Aufl assung von Pfl ichtstellplätzen 
entfällt und diese nur im Rahmen eines Bewilligungs-
verfahrens möglich ist. Im Bewilligungsverfahren muss 
die Behörde ggf die Zahl der nicht hergestellten Pfl icht-

 51 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 
25. 

 52 § 5 Abs 2 nö BauO. 
 53 Im vereinfachten Verfahren; vgl § 15 Z 13 lit b sublit aa 

nö BauO. 
 54 § 5 Abs 2a nö BauO. 
 55 § 5 Abs 2a nö BauO. 
 56 Richtlinie (EU) 2023/2413 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 18. Oktober 2023 zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2018/2001, der Verordnung (EU) 2018/1999 
und der Richtlinie 98/70/EG im Hinblick auf die Förderung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Aufh ebung 
der Richtlinie (EU) 2015/652 des Rates, ABl L 2023/2413, 1. 

 57 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 5. 

 58 § 38 Abs 1 nö BauO. 
 59 § 38 Abs 3 nö BauO. 
 60 § 38 Abs 3 nö BauO. 
 61 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 

30. 
 62 § 41 Abs 2 nö BauO idF vor dem SanVG. 
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stellplätze feststellen und die Stellplatz-Ausgleichsabga-
be vorschreiben.63

§ 42a Abs 1 und Abs 2 nö BauO ermöglicht64 Gemein-
den, den vom Gemeinderat durch Verordnung festzule-
genden Einheitssatz der Aufschließungsabgabe und die 
Ausgleichsabgaben für Stellplätze für Kraft fahrzeuge und 
Fahrräder an den Baukostenindex zu binden. Wird von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, erfolgt eine auto-
matische jährliche Indexanpassung anhand des von Sta-
tistik Austria verlautbarten Baukostenindex. § 42a Abs 3 
nö BauO ermöglicht zudem, die Indexanpassung an 
einen Schwellenwert zu binden. Erst wenn dieser über-
schritten ist, tritt eine Anpassung des Einheitssatzes der 
Aufschließungsabgabe oder der Ausgleichsabgaben für 
Stellplätze für Kraft fahrzeuge und Fahrräder ein.

Diese Änderungen führen dazu, dass Projektentwick-
ler die potenziell steigenden Abgabenbelastungen künft ig 
bereits in frühen Projektphasen berücksichtigen und in 
ihre Wirtschaft lichkeitskalkulation einpreisen müssen.

X.  Erweiterung des Schutzes vor Immissionen und 
des Orts- und Landschaft sbilds (bei 
Windkraft anlagen)

Die Regelung zum Immissionsschutz ist eine zentrale 
Bestimmung der nö BauO. Der Schutz vor Emissionen 
durch Lärm, Geruch, Staub, Abgase und Erschütterun-
gen kann subjektiv-öff entliche (Nachbar-)Rechte be-
gründen.65 Daher waren bereits bisher und sind auch 
seit 1.3.2026 bei Betrieben in der Baubeschreibung die 
voraussichtlichen Emissionen anzugeben.66 Bisher galt, 
dass Emissionen, die originär von Bauwerken oder de-
ren Benützung ausgehen, Menschen weder in ihrem Le-
ben oder ihrer Gesundheit gefährden noch örtlich un-
zumutbar belästigen dürfen.67

Das SanVG konkretisiert diese Bestimmung. Nun-
mehr dürfen Emissionen durch Lärm, Geruch, Staub, 
Abgase und Erschütterungen, die originär von Vorha-
ben, die im vereinfachten oder im ordentlichen Ver-
fahren zu bewilligen sind, oder die von der Benützung 
dieser Vorhaben ausgehen, Menschen weder in ihrem 
Leben oder ihrer Gesundheit gefährden noch örtlich 
unzumutbar belästigen.68

Hinsichtlich Windkraft anlagen erfolgt eine Erweite-
rung der Immissionsschutzbestimmung der nö BauO. 
Im Rahmen des baubehördlichen Bewilligungsverfah-
rens von Windkraft anlagen, die keiner elektrizitäts-
rechtlichen Genehmigungspfl icht unterliegen, sind 
nunmehr auch die aus Eis- und Schattenwurf resultie-
renden Emissionen zu prüfen.69

Bisher durft en sich nur bewilligungspfl ichtige (Ab-
änderungen an) Bauwerke(n) und Veränderungen der 
Höhenlage des Geländes nicht negativ auf das gegebene 
Orts- und Landschaft sbild auswirken. Das SanVG 
stellt klar, dass nunmehr auch sonstige Vorhaben, die 
aus technischer Sicht nicht als Bauwerke gelten (zB 
Windkraft anlagen und Hochregallager), dem Orts- 
und Landschaft sbild gerecht werden müssen.70

Diese Änderungen sind für Windkraft anlagen-Pro-
jektentwickler und -betreiber nachteilig, weil der er-
höhte Prüfungsumfang im baubehördlichen Bewilli-
gungsverfahren ein erhöhtes Risiko von Verfahrensver-
zögerungen mit sich bringt. Die Einbeziehung von Eis- 
und Schattenwurf sowie die ausdrückliche Unterstel-
lung sonstiger technischer Vorhaben unter den Schutz 
des Orts- und Landschaft sbilds eröff nen zusätzliche 
Beurteilungs- und Konfl iktfelder, die die Planungs- und 
Genehmigungssicherheit beeinträchtigen können. Das 
wirkt sich nicht nur auf einzelne Projekte aus, sondern 
birgt die Gefahr einer faktischen Bremswirkung für den 
Ausbau der Windkraft  und steht damit in einem Span-
nungsverhältnis zu den energie- und klimapolitischen 
Zielsetzungen, die einen raschen Ausbau erneuerbarer 
Erzeugungskapazitäten erfordern.

XI. Vereinfachung der Bauführung im Bestand

§ 48a nö BauO schafft   eine Erleichterung für bestimm-
te Baumaßnahmen an Bestandsgebäuden. Ziel ist es, 
Sanierungen, Aufstockungen und Nutzungsänderun-
gen wirtschaft lich zu erleichtern und damit insb Nach-
verdichtungen, die Reduktion von Leerständen und 
eine bodensparende Entwicklung zu fördern.71

Die Begünstigungen gelten ausschließlich für Bauwer-
ke, die vor dem 1.2.2015 baubehördlich bewilligt wurden. 
Erfasst sind auch Objekte mit vermutetem Konsens.72

Unter der Voraussetzung, dass die Sicherheit von 
Personen dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird, 
werden folgende Vorhaben begünstigt:73

• Vertikale Zubauten (Aufstockungen) bei denen die 
bebaute Fläche nicht vergrößert wird;74

• Abänderungen bestehender Bauwerke; und
• Änderungen des Verwendungszwecks von Bauwer-

ken.
Horizontale Zubauten sind nicht umfasst, weil sie 

regelmäßig mit einer Erweiterung der Bodenversiege-
lung einhergehen.75

Kern der Neuregelung ist die Möglichkeit, von den 
aktuell geltenden bautechnischen Anforderungen ab-
zuweichen76  – sowohl im Bestand als auch beim neu 

 63 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 
30 f. 

 64 Arg: „Der Gemeinderat kann“ (eigene Hervorhebung). 
 65 § 6 Abs 2 Z 2 iVm § 48 nö BauO. 
 66 § 19 Abs 2 Z 7 nö BauO. 
 67 § 48 nö BauO idF vor dem SanVG. 
 68 § 48 nö BauO. 
 69 § 48 nö BauO. 

 70 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 
42; § 56 Abs 1 nö BauO. 

 71 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 32. 
 72 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 33. 
 73 § 48a Abs 1 nö BauO. 
 74 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 33. 
 75 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 33. 
 76 § 48a Abs 1 nö BauO. 
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hinzukommenden Bauwerksteil.77 Voraussetzung ist, 
dass durch die Änderung der Bestandssituation keine we-
sentliche Beeinträchtigung der Sicherheit von Personen 
eintritt. Maßgeblich ist das Sicherheitsniveau des rechtmä-
ßigen Bestands. Eine Nachrüstung des Bestands auf den 
heutigen Stand der Technik ist nur erforderlich, wenn das 
geplante Vorhaben zu einer wesentlichen Verschlechte-
rung der Sicherheit von Personen führen würde.78

Beispiele:79

• Eine Wohnhausanlage mit 20 Wohnungen verfügt 
über einen im rechtmäßigen Bestand bewilligten 
Fluchtweg, der nicht mehr den heutigen sicherheits-
relevanten Anforderungen entspricht. Die Wohn-
hausanlage soll um zwei Wohnungen (vertikal) er-
weitert werden. Durch die Änderung der Bestands-
situation (zwei zusätzliche Wohneinheiten) wird das 
Sicherheitsniveau des (bisherigen) rechtmäßigen 
Bestands nicht wesentlich verschlechtert, weil ledig-
lich zwei Wohnungen (10 % des bisherigen Bestands) 
hinzukommen.

• Eine zweigeschossige Wohnhausanlage mit acht 
Wohnungen erfüllt die heutigen statischen Sicher-
heitsanforderungen nicht mehr. Die geplante Auf-
stockung um ein zusätzliches Geschoss würde zu 
einer rechnerischen Nutzlast von lediglich 80 kg/m2 
führen und damit das Sicherheitsniveau des recht-
mäßigen Bestands wesentlich verschlechtern. Eine 
Bewilligung der Erweiterung setzt daher voraus, 
dass die Standsicherheit auf den aktuellen Stand der 
Technik nachgerüstet wird.
Wenn das Vorhaben potenziell die Sicherheit von 

Personen beeinträchtigen könnte, ist dem Antrag eine 
Bestätigung einer unabhängigen befugten Person (ge-
werberechtlich oder nach dem ZiviltechnikerG  2019) 
beizulegen, dass keine wesentliche Beeinträchtigung 
vorliegt. Die Behörde hat dieser Bestätigung grds zu fol-
gen und darf nur davon abweichen, wenn sich im Ver-
fahren Zweifel an deren Richtigkeit ergeben.80 In Fällen, 
in denen eine Beeinträchtigung ausgeschlossen ist, ist 
keine Bestätigung erforderlich.81

Diese Neuregelungen bauen baurechtliche Hürden 
für Maßnahmen im Bestand gezielt ab, ohne das erfor-
derliche Sicherheitsniveau für Personen zu unterschrei-
ten. Durch die Orientierung am rechtmäßigen Bestand 
und den Verzicht auf eine generelle Nachrüstungspfl icht 
wird die wirtschaft liche Umsetzbarkeit von Sanierun-
gen, Aufstockungen und Nutzungsänderungen verbes-
sert und damit eine bodensparende Innenentwicklung 
gefördert.

Nicht umfasst von den Erleichterungen sind alle 
Anforderungen, die aufgrund von EU-rechtlichen Vor-
gaben zwingend einzuhalten sind.82 Dazu zählen insb:

• Energieeinsparung und Wärmeschutz;
• Vorgaben zu elektronischer Kommunikation;
• Vorgaben zu Hausinstallationen für Trinkwasser.

Diese Regelungsbereiche bleiben vollständig unbe-
rührt; hier sind die geltenden Standards weiterhin ein-
zuhalten.

XII. Bauten unabhängig von der Bebauungsdichte

Wie bereits für Personenaufzüge83 und Wärmeschutz-
verkleidungen84, dürfen nunmehr bei vor dem 1.2.2015 
baubehördlich bewilligten Gebäuden auch folgende 
Vorhaben unabhängig von einer im Bebauungsplan 
festgelegten Bebauungsdichte errichtet werden:85

• Abfallsammelräume;
• Abstellanlagen für Fahrräder.

Nach den Erläuterungen sind davon allerdings ledig-
lich den Bedarf deckende Vorhaben umfasst, die je nach 
Größe der Wohnhausanlage zu defi nieren sind.86

XIII. Liberalisierung des Bauens im Bauwich

Die nö BauO defi nierte den Bauwich vor Inkraft treten 
des SanVG als den vorgeschriebenen Mindestabstand 
zu den Grundstücksgrenzen (seitlicher und hinterer 
Bauwich) oder zur Straßenfl uchtlinie (vorderer Bau-
wich).87 Mit 1.3.2026 wurde diese Defi nition dahinge-
hend ergänzt, dass Hauptgebäude im Bauwich „grund-
sätzlich“ nicht gebaut werden dürfen.88

Damit kommt bereits in der Begriff sdefi nition zum 
Ausdruck, dass seit Inkraft treten des SanVG das Bauen 
im Bauwich dahingehend liberalisiert wurde, dass unter 
bestimmten Voraussetzungen auch Hauptgebäude 
oder Teile von Hauptgebäuden innerhalb des Bau-
wichs errichtet werden dürfen.89

§ 51 Abs 2 nö BauO gestattet nunmehr die Errich-
tung von Gebäuden oder Gebäudeteilen und oberirdi-
schen baulichen Anlagen, deren Verwendung der von 
Gebäuden gleicht, im seitlichen und hinteren Bauwich. 
Die Errichtung von Hauptgebäuden im seitlichen und 
hinteren Bauwich ist – wie bereits die Errichtung von 
Nebengebäude(-teile-)n und oberirdischen baulichen 
Anlagen vor Inkraft treten des SanVG – an folgende Vo-
raussetzungen geknüpft :
• Der Bebauungsplan darf die Errichtung nicht ver-

bieten;90

• die bebaute Fläche der Gebäude und die überbaute 
Fläche der baulichen Anlagen im Bauwich darf insge-
samt nicht mehr als 150 m2 (zuvor: 100 m2) betragen;91

 77 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 33. 
 78 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 33. 
 79 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 34. 
 80 § 48a Abs 2 nö BauO. 
 81 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 34. 
 82 § 48a Abs 3 nö BauO. 

 83 § 49 Abs 5 nö BauO. 
 84 § 52 Abs 4 nö BauO. 
 85 § 49 Abs 5 nö BauO. 
 86 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 35. 
 87 § 4 Z 8 nö BauO idF vor dem SanVG. 
 88 § 4 Z 8 nö BauO. 
 89 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 4. 
 90 § 51 Abs 2 Z 1 nö BauO. 
 91 § 51 Abs 2 Z 2 nö BauO. 
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• die Höhe der im Bauwich gelegenen Gebäudefronten 
oder Gebäudefrontteile der Bauwerke darf nicht 
mehr als 3  m betragen, wobei diese Höhe im Fall 
einer Hanglage des Grundstücks hangabwärts ent-
sprechend dem gegebenen Niveauunterschied über-
schritten werden darf.92

Vor dem 1.3.2026 bestimmte § 51 Abs 2 Z 3 nö BauO, 
dass bei Bauwerken im Bauwich die Höhe der Fronten an 
keiner Stelle mehr als 3 m betragen darf. Mit der Neufas-
sung gilt diese Höhe nunmehr allein für die der Grund-
stücksgrenze zugewandte Front und die Teile der anderen 
Fronten im Bauwich. Dadurch soll zB die Errichtung von 
Pultdächern im Bauwich ermöglicht werden, deren höhe-
rer Teil bereits außerhalb des Bauwichs liegt.93

Neu ist zudem, dass bei Errichtung eines Gebäude
(-teil-)s im hinteren Bauwich die Maximalhöhe von 
3  m der im Bauwich gelegenen Gebäudefronten oder 
Gebäudefrontteile überschritten werden darf, wenn die 
Errichtung im Bauland mit den Widmungsarten (i) 
Kerngebiet, (ii) Kerngebiet für nachhaltige Bebauung, 
(iii) Betriebsgebiet, (iv) Verkehrsbeschränktes Betriebs-
gebiet, (v) Industriegebiet, (vi) Verkehrsbeschränktes 
Industriegebiet, (vii) Agrargebiet und (viii) Sonderge-
biet ohne Schutzbedürft igkeit erfolgt.94

Bauliche Anlagen  – also Bauwerke, die keine Ge-
bäude sind95 – dürfen nunmehr im vorderen Bauwich 
errichtet werden und unterirdische bauliche Anlagen 
auch im seitlichen und hinteren Bauwich, sofern der 
Bebauungsplan dies nicht verbietet.96

Werden in jenen Teilen eines Hauptgebäudes, die im 
Bauwich liegen dürfen, Hauptfenster errichtet, ist für 
sie eine ausreichende Belichtung über Eigengrund oder 
über jene Bereiche der Nachbargrundstücke sicherzu-
stellen, die nicht bebaut werden dürfen.97

Generell gilt jedoch, dass die Errichtung von Bau-
werken im Bauwich nur dann zulässig ist, wenn die aus-
reichende Belichtung der Hauptfenster von bereits be-
stehenden und bewilligten Gebäuden auf Nachbar-
grundstücken nicht beeinträchtigt wird. Wenn ein 
Bauwerk im Bauwich die Maximalhöhe von 3 m über-
schreiten darf,98 darf zudem die ausreichende Belich-
tung der Hauptfenster künft ig zulässiger Gebäude auf 
Nachbargrundstücken nicht beeinträchtigt werden.99 
Dies führt jedoch zu keiner Änderung der bisherigen 
Praxis der Belichtungsprüfung für über 3 m hohe Bau-
werke im Bauwich.100

Mit dem SanVG kommt es somit zu einer maßvollen 
Liberalisierung des Bauens im Bauwich, die neue bau-

liche Nutzungsmöglichkeiten eröff net, ohne den Schutz 
der Nachbarn – insb im Hinblick auf Belichtung – grds 
in Frage zu stellen. Damit wird der planerische Spiel-
raum im Bestand und bei Nachverdichtungen erweitert, 
ohne den Bauwich als ordnungsrechtliches Steuerungs-
instrument aufzugeben.

§  55 Abs  1a nö BauO übernimmt die Änderungen 
zum Bauwich (Abstand zu Grundgrenzen) in § 51 nö 
BauO auch für die Regelung betreff end Mindestabstän-
de von Bauwerken im Grünland zu Widmungsgren-
zen im Bauland.

XIV. Erweiterung zulässiger Vorbauten

Durch die Ergänzung von Regenwasserfallrohren und 
Abgasanlagen bis 1 m sind auch diese Vorbauten nun-
mehr über die Straßenfl uchtlinie, im vorderen101 sowie 
im seitlichen und hinteren Bauwich102 zulässig. Vorbau-
ten über Straßenfl uchtlinien bleiben jedoch weiterhin 
nur mit Zustimmung des betroff enen Grundeigentü-
mers zulässig.103

Wärmeschutzverkleidungen bis 20 cm dürfen nun-
mehr an vor dem 1.2.2015 baubehördlich bewilligten 
Gebäuden auch angebracht werden, wenn dadurch eine 
im Flächenwidmungsplan oder Bebauungsplan festge-
legte Geschoßfl ächenzahl überschritten würde.104 Da-
durch sollen insb größere Renovierungen erleichtert 
werden, wenn der Gebäudebestand bereits die Ge-
schoßfl ächenzahl erreicht. Ohne die Neuregelung wäre 
lediglich die in vielen Fällen nicht zweckmäßige An-
bringung innenliegender Wärmedämmung möglich.105

XV.  Änderungen iZm der Höhe(-nermittlung) von 
Bauwerken

Die Errechnung der Gebäudehöhe aus der Fläche der 
Gebäudefront dividiert durch deren größte Breite106 
blieb durch das SanVG unverändert. Unverändert blieb 
zudem, dass der äußerste Umfang des mehr als 1 m über 
dem Bezugsniveau liegenden Teils des Gebäudes (im 
Grundriss gesehen) für die Ermittlung der Gebäudehö-
he in einzelne Gebäudefronten zu unterteilen ist.107

Die Bestimmung zur zwingenden Erforderlichkeit 
der Unterteilung in einzelne Gebäudefronten wurde 
hingegen neu strukturiert und erweitert. Eine Untertei-
lung ist nunmehr auch erforderlich:108

• an Stellen, an denen sich die Bestimmungen über die 
zulässige Gebäudehöhe ändern (zB unterschiedliche 
Bauklassen für einzelne Gebäudeteile); und

 92 § 51 Abs 2 Z 3 nö BauO. 
 93 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 36. 
 94 § 51 Abs 2 Z 3 nö BauO. 
 95 § 4 Z 6 nö BauO. 
 96 § 51 Abs 4 nö BauO. 
 97 § 51 Abs 5 nö BauO. 
 98 Vgl § 51 Abs 2 Z 3 zweiter und dritter Satz sowie Abs 4 

nö BauO. 
 99 § 51 Abs 6 nö BauO. 
 100 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 37. 

 101 § 52 Abs 2 Z 2 nö BauO. 
 102 § 52 Abs 3 Z 2 nö BauO. 
 103 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 

37 f; § 49 Abs 2 nö BauO. 
 104 § 52 Abs 4 nö BauO. 
 105 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 38. 
 106 § 53 Abs 1 nö BauO. 
 107 § 53 Abs 2 erster Satz nö BauO. 
 108 § 53 Abs 2 nö BauO. 



S. Wolf / M. Klein · Das niederösterreichische Sanierungsverein fachungsgesetz114
bbl
2026, Heft 3

Juni

© Verlag Österreich 2026

• an Stellen, an denen der Gebäudeumfang eine Bau-
fl uchtlinie überschreitet oder in einen Bauwich ragt.
Seit 1.3.2026 darf eine zusätzliche Gebäudefront 

außerhalb des Bauwichs hinter Gebäudefronten im 
Bauwich gebildet werden, die hinsichtlich der zulässi-
gen Bebauungshöhe und des Bauwichs gesondert nach-
gewiesen wird.109 In diesem Fall gilt nach §  53 Abs  3 
letzter Satz nö BauO eine Ausnahme von der 45°-Ver-
schneidungsregel: Zurückgesetzte Bauwerksteile (wie 
Dachgaupen, haustechnische Anlagen oder Absturzsi-
cherungen) der Gebäudefront im Bauwich, die außer-
halb des Bauwichs liegen, sind bei der Ermittlung der 
Gebäudehöhe der im Bauwich liegenden Gebäudefront 
nicht mittels 45°-Verschneidung zu berücksichtigen, 
wenn für die zusätzliche Gebäudefront außerhalb des 
Bauwichs die Anforderungen an Gebäudehöhe und 
Bauwich nach §§ 50, 53a nö BauO eingehalten werden.

§ 53a Abs 1 nö BauO wurde hinsichtlich der Höhen-
beschränkung der Gebäudefronten geändert. Die Be-
stimmung sieht nunmehr vor, dass lediglich die gem 
§ 53 nö BauO ermittelten Gebäudehöhen von Gebäude-
fronten, die nicht in einem Bauwich liegen, der Bebau-
ungshöhe h (Bauklasse oder höchstzulässige Gebäude-
höhe) entsprechen müssen. Folglich ist zwischen Ge-
bäudefronten im Bauwich und Gebäudefronten außer-
halb des Bauwichs zu unterscheiden: Für Gebäudefron-
ten im Bauwich gilt die Höhenbeschränkung gem § 51 
nö BauO und nur für Gebäudefronten außerhalb des 
Bauwichs die Höhenbeschränkungen gem §  53a nö 
BauO.110

Neu ist zudem, dass abweichend von der Höhenbe-
schränkung nach § 53 Abs 1 nö BauO die gem § 53 nö 
BauO ermittelte Gebäudehöhe die durch eine Bauklasse 
bestimmte Bebauungshöhe um bis zu 1,5  m über-
schreiten darf. Voraussetzung dafür ist, dass die Dach-
neigungen des Gebäudes nicht mehr als 10° betragen 
(erfasst sind demnach iW bloß Flachdächer) und kein 
Punkt des Gebäudes mehr als die Bebauungshöhe zu-
züglich 3  m über dem lotrecht darunterliegenden Be-
zugsniveau liegt. In diesem Fall ist jedoch keine Über-
schreitung der Bebauungshöhe in Teilbereichen der Ge-
bäudefront111 zulässig.112 Nach den Erläuterungen soll 
dadurch die Möglichkeit für Neubauten und Sanierun-
gen geschaff en werden, im gesamten Bereich der bebau-
ten Fläche die Bauklasse um 1,5 m zu überschreiten.113

Nach § 53 Abs 5 nö BauO idF vor dem SanVG durft e 
die Anzahl der Geschoße die Bauklasse um nicht mehr 
als den Wert  1 überschreiten. Mit dem SanVG entfi el 
diese Beschränkung der Geschoßanzahl.

Das SanVG ermöglicht darüber hinaus die Abwei-
chung von einer im Bebauungsplan festgelegten oder 
sich daraus ergebenden Bebauungshöhe für Gebäude-
neubauten in Form einer Wiedererrichtung innerhalb 

der Grundrissfl äche und der Gebäudehöhe eines be-
stehenden, baubehördlich bewilligten Gebäudes. Dies 
ist jedoch vom Gemeinderat im Einzelfall (im freien 
raumplanerischen Ermessen) zu beschließen und muss 
zudem für einen nach objektiven Gesichtspunkten ab-
grenzbaren Bereich aus fachlicher Sicht zulässig sein.114 
Damit soll dem Gemeinderat ein Vorgriff  auf eine Än-
derung des Bebauungsplans ermöglicht werden.115

XVI. Erleichterungen bei Wiedererrichtungen

Auch für Wiedererrichtungen von Gebäuden in Berei-
chen ohne verordneten Bebauungsplan verspricht das 
SanVG Erleichterungen. Werden in diesen Bereichen 
Neubauten von Gebäuden in Form einer Wiedererrich-
tung innerhalb der Grundrissfl äche und der Gebäude-
höhe bestehender, baubehördlich bewilligter Gebäude 
beantragt, gelten aufgrund des neu geschaff enen §  54 
Abs 3a nö BauO die Bestimmungen zur Bebauungshö-
he (Bauklasse) und zum Bauwich116 nicht.

In diesem Fall darf eine Anordnung auf dem Grund-
stück beibehalten werden, die keiner Bebauungsweise 
entspricht, wobei bei Unterschreitung des Abstands zur 
Grundstücksgrenze von 2 m der Istzustand hinsichtlich 
des Brandschutzes nicht verschlechtert werden darf.

Im Hinblick auf die Revitalisierung des Bestands als 
Gegenpol zur fortschreitenden Bodenversiegelung und 
den damit verbundenen Anreizeff ekt für den Erhalt und 
die Wiedernutzung bestehender Strukturen sind diese 
Änderungen als positiv zu beurteilen. Die praktische 
Wirksamkeit der Bestimmung dürft e jedoch begrenzt 
sein, weil sie ausschließlich für Bereiche ohne verordne-
ten Bebauungsplan gilt und damit nur einen einge-
schränkten räumlichen Anwendungsbereich erfasst.

XVII. Änderungen im Stell- und Spielplatzregulativ

Schon vor dem SanVG galt, dass im Fall der Errichtung 
oder Vergrößerung von näher bestimmten Bauwerken 
oder der Änderung ihrer Verwendungszwecke oder der 
Erhöhung der Anzahl ihrer Wohnungen Kfz-Stellplätze 
errichtet werden müssen. Die Mindestanzahl der zu er-
richtenden Kfz-Stellplätze ist weiterhin mit Verordnung 
der nö Landesregierung festzulegen.117

Hinsichtlich dieser Verpfl ichtung schafft   das SanVG 
für Gebäude für begleitetes Wohnen, barrierefreies 
Wohnen und junges Wohnen Erleichterungen. Da in 
diesen Fällen aufgrund der Wohnform und des Alters 
der Bewohner nicht mit einem erhöhten Bedarf an Stell-
plätzen zu rechnen sei, beträgt die Mindestanzahl bei 
diesen Wohnformen grds nur die Hälft e.118

 109 § 53 Abs 2 nö BauO. 
 110 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 36. 
 111 § 53a Abs 1 letzter Satz nö BauO. 
 112 § 53a Abs 1a nö BauO. 
 113 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 39. 

 114 § 53a Abs 9 nö BauO. 
 115 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 41. 
 116 § 54 Abs 1 bis 3 nö BauO. 
 117 § 63 nö BauO. 
 118 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 

43; § 63 Abs 1a nö BauO. 
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Das SanVG führt darüber hinaus für folgende Bau-
vorhaben Erleichterungen hinsichtlich der Pfl icht zur 
Errichtung von Stellplätzen ein:119

• Dachbodenausbauten;
• die Abänderung von Bauwerken;
• die Änderung des Verwendungszwecks eines Bau-

werks(-teils) oder damit im Zusammenhang stehen-
der Erhöhungen der Anzahl der Wohnungen.
Hinsichtlich der Erleichterungen für die soeben ge-

nannten Vorhaben wird nach dem Zeitpunkt der Er-
teilung der ursprünglichen Baubewilligung für das 
bestehende Bauwerk unterschieden:
• Die ursprüngliche Baubewilligung wurde vor zu-

mindest 20 Jahren erteilt: In diesem Fall entfällt die 
Verpfl ichtung zur Herstellung zusätzlicher Stellplät-
ze zur Gänze.120

• Die ursprüngliche Baubewilligung wurde vor dem 
1.3.2026 (Inkraft treten des SanVG) erteilt: In die-
sem Fall entfällt die Verpfl ichtung zur Herstellung 
von bis zu zwei zusätzlichen Stellplätzen, wenn sie 
aufgrund des örtlichen Bedarfs nur von untergeord-
neter Bedeutung sind und die Kosten für die Errich-
tung für den Eigentümer unverhältnismäßig wä-
ren.121

Für die Beurteilung der örtlichen Gegebenheiten ist 
insb auf umliegende öff entliche Parkfl ächen oder Park-
häuser Bedacht zu nehmen. Sind solche öff entlichen 
Parkmöglichkeiten in ausreichender Anzahl und Größe 
vorhanden, sind die gesetzlich vorgesehenen Pfl icht-
stellplätze nach den Erläuterungen von untergeordneter 
Bedeutung.122 Die Beurteilung der Unverhältnismäßig-
keit der Kosten für die Stellplatzerrichtung hat auf Basis 
der Wirtschaft lichkeit des Vorhabens und der Kosten zu 
erfolgen. Die Errichtung von Stellplätzen bspw bei Han-
delsbetrieben oder Gaststätten (hoher Stellplatzbedarf) 
sei nie unverhältnismäßig.123

Die Voraussetzungen für die Pfl icht zur Errichtung 
nichtöff entlicher Spielplätze blieben unverändert.124 
Neu ist hingegen, dass Spielplätze nunmehr auf anderen 
Grundstücken hergestellt werden dürfen, die in einer 
Wegentfernung von höchstens 500 m (vor Inkraft treten 
des SanVG bloß 200 m) liegen, sofern die Herstellung 
am Bauplatz technisch nicht möglich ist.125

XVIII. Ausweitung der „Schwarzbauten-Amnestie“

Nach § 70 Abs 6 nö BauO idF vor dem SanVG konnten 
Abweichungen von Baubewilligungen bisher lediglich 
von Gebäuden im Bauland nachträglich für bewilligt er-
klärt werden. Das SanVG hebt beide Voraussetzungen 
(Gebäude und Bauland) auf. Dadurch kann nunmehr 

(bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen) auch für 
bauliche Anlagen (zB Mauern, Carports, Senkgruben) 
und Bauwerke im Grünland auf Antrag ein Feststel-
lungsbescheid erlassen werden, mit dem die Abwei-
chungen für bewilligt erklärt werden.126

Nunmehr wird auch klargestellt, dass eine Abwei-
chung von der ursprünglichen Baubewilligung nach 
30  Jahren ohne Beanstandung einer Anwendung der 
soeben dargelegten Regelung auch dann nicht ent-
gegensteht, wenn nach Ablauf der 30 Jahre noch eine 
Beanstandung erfolgt  – etwa weil im Rahmen eines 
Baubewilligungsverfahrens Abweichungen von einer 
erteilten Baubewilligung zu Tage treten. Dadurch sollen 
die Rechtssicherheit für die Betroff enen (insb den 
Rechtsnachfolgern des ursprünglichen Bauwerbers 
und/oder für die Abweichung Verantwortlichen) geför-
dert und eine praxistauglichere Anwendung der Be-
stimmung ermöglicht werden.127

Schließlich wurde aufgrund der Rsp des VwGH128 
die bereits vor dem SanVG bestehende Amnestie-Rege-
lung ergänzt. Nach der Rsp des VwGH schützt ein Fest-
stellungsbescheid nach §  70 Abs  6 nö BauO, wonach 
Abweichungen vom Baukonsens für bewilligt erklärt 
werden, Eigentümer nicht vor Anträgen von Nachbarn 
auf Erlassung baupolizeilicher Auft räge. Damit das 
Ziel von § 70 Abs 6 nö BauO – langjährige Bestands-
bauten, die ursprünglich eine Baubewilligung aufwie-
sen, von der mehr als 30 Jahre lang unbeanstandet ab-
gewichen wurde, in ihrem Bestand zu schützen129 – er-
reicht werden kann, erfolgt mit dem SanVG folgende 
Ergänzung: Ab Erlassung eines Feststellungsbescheids 
sind Anträge von Nachbarn auf Erlassung baupolizeili-
cher Auft räge unzulässig.130

Im Lichte des vom VfGH mit Beschluss vom 7. 10. 2025, 
E 1875/2025-14, von Amts wegen eingeleiteten Gesetzes-
prüfungsverfahrens betreff end die oö „Schwersterbe-
stimmung“ § 49a oö BauO 1994131 steht die nö „Schwarz-
bauten-Amnestie“ auf wackeligen Beinen. Die oö Be-
stimmung ermöglicht bei Gebäuden im Bauland oder 
im Hofb ereich eines (ehemaligen) land- oder forstwirt-
schaft lichen Betriebs die Feststellung der Rechtmäßig-
keit von Abweichungen vom Baukonsens – einschließ-
lich der Gebäudelage. Dies jedoch nur, wenn für das 
Gebäude eine Baubewilligung erteilt wurde oder ein 
vermuteter Baukonsens vorliegt und die Abweichungen 
seit mindestens 25 Jahren bestehen. Der VfGH hegt in 
seinem Prüfungsbeschluss gleichheitsrechtliche Beden-
ken: Die „Amnestiebestimmung“ könnte rechtswidrig 
handelnde Personen gegenüber rechtstreuen Bauwer-
bern ohne sachliche Rechtfertigung privilegieren. Be-
sonders problematisch erscheine, dass auch erhebliche 
Abweichungen von bewilligten Bauhöhen, Baumassen 

 119 § 63 Abs 1b nö BauO. 
 120 § 63 Abs 1b Z 1 nö BauO. 
 121 § 63 Abs 1b Z 2 nö BauO. 
 122 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 44. 
 123 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 45. 
 124 § 66 Abs 1 und 2 nö BauO. 
 125 § 66 Abs 6 nö BauO. 

 126 § 70 Abs 6 nö BauO. 
 127 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 47. 
 128 10.7.2017, Ro 2016/05/0007. 
 129 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 48. 
 130 § 70 Abs 6 nö BauO. 
 131 LGBl 1994/66 idF LGBl 2025/14. 
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oder Abständen nach Ablauf von 25 Jahren legalisiert 
werden könnten, während die Parteistellung der Nach-
barn auf die Prüfung der formalen Antragsvorausset-
zungen beschränkt sei, ohne dass diese die Wiederher-
stellung des rechtmäßigen Zustands durchsetzen könn-
ten. Eine Entscheidung des VfGH im Normprüfungs-
verfahren steht noch aus, könnte allerdings auch für die 
nö „Schwarzbauten-Amnestie“ Konsequenzen nach 
sich ziehen.

XIX.  Laufende Bewilligungs- und Anzeigeverfahren – 
Übergangsbestimmungen

Das SanVG und damit die umfassenden Änderungen 
der nö BauO traten am 1.3.2026 in Kraft .132 Verfahren, 
die zu diesem Zeitpunkt bereits anhängig waren, sind 
noch nach den Bestimmungen der nö BauO vor dem 
SanVG zu Ende führen.133 Dies wird damit begründet, 
dass die umfangreichen Änderungen durch das SanVG 
einen wesentlichen Verwaltungsaufwand und Eingriff e 
in Parteienrechte von Antragstellern und Nachbarn be-
deuten würden, wenn die geänderten Regelungen auch 
in bereits laufenden Verfahren angewendet werden 
würden.134

Da die Änderungen jedoch teilweise auch Erleichte-
rungen mit sich bringen, steht es Antragstellern frei, 
einen Antrag für ein laufendes Verfahren zurückzuzie-
hen und ein Bauvorhaben neu einzureichen, um da-
durch von den Neuregelungen zu profi tieren.135 Bau-
werber sind gut beraten, Anträge auf Bewilligung von 
Vorhaben, die aufgrund einer vor Inkraft treten des 
SanVG bestehenden Bewilligungspfl icht eingereicht 
wurden, nun jedoch nicht mehr bewilligungspfl ichtig 
sind, zurückzuziehen.136

Nicht nachvollziehbar erscheint hingegen, dass die 
Erläuterungen zum SanVG festhalten, dass Anträge auf 
Bewilligung nunmehr nicht länger bewilligungspfl ichti-
ger Vorhaben mangels Antragszurückziehung zurück-

zuweisen wären. § 70 Abs 26 nö BauO bestimmt doch, 
dass Verfahren, die am 1.3.2026 anhängig sind, nach 
den Bestimmungen vor dem SanVG zu Ende zu führen 
sind.

Eine weitere zentrale Bestimmung des SanVG ist die 
generelle Genehmigungsfi ktion sämtlicher Bauvorha-
ben, die vor dem SanVG einer Anzeigepfl icht unterla-
gen und die der Baubehörde vor dem 1.3.2026 recht-
mäßig angezeigt wurden. Sie gelten mit Inkraft treten 
des § 70 Abs 27 nö BauO von Gesetzes wegen als bewil-
ligt.

XX. Fazit

Das SanVG bringt mit über 130 Einzeländerungen die 
umfassendste Reform des niederösterreichischen Bau-
rechts seit Inkraft treten der nö BauO. Die Ablösung des 
Anzeigeverfahrens durch das vereinfachte Bewilli-
gungsverfahren, die Erweiterung bewilligungs- und 
meldefreier Vorhaben sowie die Erleichterungen bei der 
Bauführung im Bestand setzen wichtige Impulse für Sa-
nierungen und Nachverdichtungen. Positiv hervorzu-
heben sind insb die Bewilligungs- und Meldefreistel-
lung von Batteriespeichern, die verkürzte Entschei-
dungsfrist samt Genehmigungsfi ktion für kleinere So-
laranlagen und PV-Anlagen sowie die Liberalisierung 
des Bauens im Bauwich. Demgegenüber stehen ver-
schärft e Anforderungen bei Windkraft anlagen und die 
gesetzlich determinierte Indexanpassung von Abgaben. 
Ob die Reform in der Praxis tatsächlich zu einer spür-
baren Vereinfachung führt, wird maßgeblich von der 
behördlichen Vollzugspraxis abhängen.

Für Projektwerber ist es ratsam, laufende und ge-
plante Bauvorhaben im Hinblick auf das erfolgte In-
kraft treten des SanVG am 1.3.2026 einer sorgfältigen 
Evaluierung zu unterziehen. Insb sollte geprüft  werden, 
ob durch die Neuregelungen Erleichterungen hinsicht-
lich der Bewilligungspfl icht, der erforderlichen Unter-
lagen oder der Parteistellung von Nachbarn eintreten. 
Bei bereits anhängigen Verfahren sollte eine Abwägung 
vorgenommen werden, ob ein Zurückziehen des An-
trags und eine Neueinreichung nach Inkraft treten des 
SanVG zweckmäßig ist, um von den Vereinfachungen 
zu profi tieren.

 132 § 70 Abs 24 nö BauO. 
 133 § 70 Abs 26 nö BauO. 
 134 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 49. 
 135 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 49. 
 136 Abänderungsantrag v 13.11.2025 zu Ltg.-774/XX/2025, 49. 
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